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A. Prüfungsauftrag

Der Kreisausschuss des Landkreises Groß-Gerau als zuständiges Rechnungs prüfungs    -

amt der 

Stadt Gernsheim

im Folgenden auch "Stadt" oder "Kommune" genannt, 

hat uns beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 un ter Ein be zie hung

der zu grun de lie genden Buchführung und den Rechenschaftsbericht für das Haus halts-

jahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 der Stadt Gernsheim gemäß § 128 Abs. 1

Nr. 1 HGO i.V.m. § 131 Abs. 1 Nr. 1 HGO zu prüfen.

Dem Prüfungsauftrag vom 28. Juni 2019 lag die Rahmenvereinbarung vom 15. Mai

2019 mit Er gän zung vom 29. Mai 2019 zugrunde. Wir ha ben den Auf trag an ge nom men,

nach dem keine Hinde rungs gründe vor lagen.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die

an wendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Gemäß § 112 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) hat die Kommune einen Jah-

resab schluss ergänzt um einen Rechenschaftsbericht zu erstellen. Dieser ist gemäß

§ 128 HGO prüfungspflichtig.

Das Ergebnis der Abschlussprüfung wird gemäß § 128 Absatz 2 HGO im vorliegenden

Prüfungs bericht dargestellt. Er ist in Anlehnung an die Grundsätze ordnungsmäßiger

Be richt er stattung bei Abschlussprüfungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer in

Deutschland e. V. (vergleiche IDW-PS-450) sowie gemäß den Leitlinien zur Berichter-

stattung bei kom muna len Abschlussprü fungen des IDR (vergleiche IDR-L-260) erstellt

worden.
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Der Bericht enthält in Abschnitt B. vorweg unsere Stellungnahme zur Lagebeurteilung

der Stadt durch den Magistrat.

Die Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse sind in den Abschnitten C. und

D. im Einzelnen dargestellt. Der aufgrund der Prüfung erteilte uneingeschränkte Be stäti-

gungsvermerk wird in Abschnitt E. wiedergegeben.

Unserem Bericht haben wir den Jahresab schluss, be stehend aus der Vermögensrech-

nung (Anlage I), der Ergebnisrechnung (Anlage II), der Finanzrechnung (Anlage III) so-

wie dem Anhang (Anlage IV), und den Re chenschaftsbericht (Anlage V) bei ge fügt.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu

Dritten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeine

Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesell schaften" vom

1. Januar 2017 zugrunde.
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B. Grundsätzliche Feststellungen

Die Lagebeurteilung des gesetzlichen Vertreters im Jahresabschluss und im Rechen-

schaftsbericht ist durch uns als Ab schlussprüfer im Rahmen einer Stellungnahme zu

beur teilen. Dabei ist darzu le gen, dass der Rechenschaftsbericht entsprechend § 51

GemHVO Hessen mit dem Jahres ab schluss in Ein klang steht und die sonstigen Anga-

ben ein den tatsächlichen Verhältnissen ent sprechendes Bild von der Ver mögens-,

Schul den-, Er trags-und Fi nanzlage der Stadt vermittelten. Zu dem ha ben wir dar auf ein-

zu gehen, ob ent spre chend § 51 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO Hessen die Chan cen und Ri si-

ken der zu künfti gen Ent wicklung der Stadt zutref fend dargestellt sind.

B.1 Lagedarstellung

B.1.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung

B.1.1.1 Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf

Im Jahresabschluss und im Rechenschaftsbericht wurden  fol gen de we sent li chen Aus-

sa gen zum Ge schäfts verlauf und zur Lage der Stadt ge trof fen:

Ertragslage

Die Gesamtergebnisrechnung des Jahres 2012 weist ein negatives Jahresergebnis in

Höhe von T€ 3.255,2 aus. Das Ergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um

T€ 3.425,8 ver schlechtert. Dies resultiert im Wesentlichen daraus, dass das au ßer or-

dentli che Ergeb nis gegenüber dem Vorjahr um T€ 3.933,0 niedriger ausgefallen ist. Die

Ent wicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen hat das Gesamtergebnis nicht

we sent lich beeinflusst.

Bei den ordentlichen Erträge stiegen insbesondere die Steuern und steu erähnli chen Er-

träge (T€ 3.913,6). Hierbei wurde der Anstieg der Gewerbesteuer in Höhe von

T€ 8.192,2 durch die Bildung einer entsprechenden Rückstellung (T€ 4.839,8) teilwei se

kom pen siert. Eine Rückstellungsbildung ist hierfür nach § 39 GemHVO grundsätzlich

nicht vor gesehen.
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Der Anstieg der ordentlichen Aufwendungen entfällt ins be son dere auf die Steu er auf-

wen dun gen und sonstigen Umlageverpflichtun gen, wo sich die Auswirkungen der ges-

tiegenen Steuer erträge auf den kommunalen Finanzausgleich zeigen. Dabei haben sich

die Zuführung zur Rückstellung für den kommunalen Finanzausgleich um T€ 3.435,2

und die Gewerbesteuerumlage um T€ 1.294,4 erhöht.

Insgesamt ergibt sich für 2012 ein negatives Verwaltungsergebnis in Höhe von

T€ -3.656,4. Daneben ergaben sich ein negatives Finanzergebnis in Höhe von

T€ -206,3 und ein po sitives außerordentliches Ergebnis in Höhe von T€ 607,5.

Vermögens- und Finanzlage

Das Anlagevermögen ist zu 65,9 durch Eigenkapital gedeckt und macht zum Bilanz-

stichs tag 81,2 Pro zent des Ge samtver mögens aus. Dabei entfällt ein Teil der Bestän de

auf die kurzfristige Erschließung und Vermarktung von Baugrundstücken. 

Aufgrund des positiven Haushaltsverlaufs sind die flüssigen Mittel der Stadt gestiegen.

Die Li qui di tät 2. Gra des beträgt 136,25 %, hat sich durch den deutlichen Anstieg der

sonstigen Rückstellun gen im Ver gleich zum Vor jahr aber verringert. 

Der Eigenkapitalanteil hat sich aufgrund des negativen Jahresergebnisses von 59,55 %

auf 53,47 % verringert.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Gernsheim ist geordnet.

Die Aussagen zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf der Stadt geben ins-

ge samt ei ne zu tref fende Be ur teilung der Lage der Stadt wieder.
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B.1.1.2 Künftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen Ent-
wicklung

Im Rechenschaftsbericht wurden fol gen de we sentli che Aus sagen zur künfti gen Ent wick-

lung und zu den Chancen und Ri siken der künf ti gen Entwicklung der Stadt getroffen: 

· Die Ertragslage der Stadt ist stark von der Gewerbesteuereinnahmen abhängig.

Schwankungen der Gewerbesteuereinnahmen wirken sich daher immer auch deut-

lich auf das Jahresergebnis aus. In Jahren mit geringem Gewerbesteueraufkommen

sind un aus ge gli che ne Haushalte, Haushaltssperren oder die Aufstellung eines

Haushaltssi cherungskonzepts die Folge.

· Durch die Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs wird die Stadt Gerns-

heim ab 2016 schlechter gestellt, da sie als steuerstarke Kommune eine Solidaritäts-

umlage an steuerschwache Kommunen entrichten soll. Nach einem Rechts gutach-

ten sind die geänderten Regelungen als ver fas sungs wi drig einzustufen. Der Magi-

strat wur de daher er mäch tigt, Klage zu erheben.

· Die Stadt bemüht sich erfolgreich um die Ansiedlung junger Familien mit Kindern.

Dies wirkt sich po sitiv auf Einkommensteueranteile und Schlüsselzuweisungen aus,

er höht demge gen über aber auch den Infrastrukturbedarf. 

Auf Grund der Prüfung wird festgestellt:

Die Aussagen im Rechenschaftsbericht spiegeln insgesamt die künftige Entwicklung so-

wie die Chancen und Risiken der künfti gen Entwicklung nach Auffassung der Rech-

nungs prüfung zu tref fend wider.
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B.2 Unregelmäßigkeiten

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2012 wurden bei der Stadt Gerns heim

grund sätz lich keine Unrichtigkeiten (unbewusste Fehler) oder berichts pflich ti ge Ver-

stöße (bewusstes Abweichen) festgestellt.

B.2.1 Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung

Im Geschäftsjahr 2012 wurden keine Unregelmäßigkeiten in der Rechnungsle gung fest-

gestellt.

B.2.2 Sonstige Unregelmäßigkeiten

Feststellung Vorjahresabschluss 2011
Datum Prüfungsbericht 2. Februar 2017

Feststellung Stadtverordnetenversammlung 27. Juni 2017

öffentliche Be kanntmachung/Auslegung 12. Juli 2017

Vorlage Jahresabschluss 2012
Aufstellungsbeschluss Magistrat 13. Dezember 2017

Die Kommunen haben den Jahresabschluss innerhalb von vier Monaten nach Ab-

schluss des Haushaltsjah res aufzustellen (§112 Abs. 9 HGO). Der Jahresabschluss

2012 wurde nicht fristgerecht aufgestellt.
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C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

C.1 Gegenstand der Prüfung

Erstellung, Aufstellung, Inhalt und Ausgestaltung der Buchführung und des Jahresab-

schlusses liegen in der Verantwortung des Magistrats der Stadt.

Aufgabe der Rechnungsprüfung ist es, auf der Grundlage der durchgeführten pflichtge-

mä ßen Prü fung ein Ur teil über den Jahres ab schluss unter Einbeziehung der Buchfüh-

rung ab zu ge ben.

Dazu hat die Rechnungsprüfung die Buchführung, den Jahresab schluss zum

31. Dezember 2012, be stehend aus Vermögensrechnung (Bilanz), Ergebnisrechnung,

Fi nanzrechnung und An hang und den Rechen schaftsbe richt für das Haus halts jahr vom

1. Januar bis 31. Dezember 2012 der Stadt ge prüft. Der Jah res ab schluss wur de un ter

Be ach tung der ge setzli chen Vor schrif ten zur Rech nungs le gung nach der HGO bzw. der

GemHVO auf ge stellt.

Im Rahmen des gesetzlichen Prüfungsauftrages wurde die Einhaltung der gesetzlichen

Vorschriften und der sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestim-

mungen über den Jahresabschluss sowie die Beachtung der Grundsätze ordnungsmä-

ßi ger Buchführung geprüft. Dagegen war die Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschrif-

ten sowie die Aufdeckung und Aufklärung von Ordnungswidrigkeiten und strafrechtli-

cher Tat bestände, soweit sie nicht die Ordnungsmäßigkeit von Jahresabschluss betref-

fen, nicht Gegenstand der Prüfung des Jahresabschlusses.

C.2 Art und Umfang der Prüfung

Die Rechnungsprüfung hat die Prüfung nach §§ 128 und 131 HGO und dem risi koo rien-

tier ten Prü fungs an satz in An leh nung an die vom In sti tut der Rechnungsprüfer (IDR) her-

ausgegebenen Prüfungsleitlinien vor genom men.
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Diese Grundsätze erfordern es, die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass ein

hin reichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob die Buchführung, der

Jahresabschluss und der Rechenschaftsbericht frei von wesentlichen Fehl aussagen

sind.

Dem risikoorientierten Prüfungsansatz gemäß hat die Rechnungsprüfung eine am Risi-

ko der Stadt aus ge rich tete Prü fungs pla nung formuliert. Diese Prüfungsplanung wur de

auf der Grundla ge von Aus künf ten der Ver wal tungslei tung und erster analytischer Prü-

fungs handlungen so wie ei ner grundsätzlichen Be urtei lung des rech nungsle gungsbe zo-

genen in ternen Kon trollsys tems und des Ri si komanagements erstellt.

Darauf aufbauend wurde ein prüffeldbezogenes risikoorientiertes Prüfungsprogramm

ent wickelt, das auf der Grundlage der festgestellten prüffeldbezogenen Risikofaktoren

unter Einbeziehung der Beurteilung der Wirk samkeit des rechnungslegungsbezogenen

internen Kontrollsystems der Stadt Schwerpunkte, Art und Um fang der Prü fungshand-

lungen fest legt.

Die Abschlussprüfung schließt eine stichprobengestützte Prüfung der Nachweise für die

Bilanzierung und die Angaben in Jahresabschluss ein. Sie beinhaltet die Prüfung der

an gewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und wesentli-

cher Ein schätzungen des Magistrats sowie ei ne Beurteilung der Gesamt aus sage des

Jah res ab schlus ses.

Die Prüfung umfasst aussagebezogene einzelfallorientierte Prüfungshandlungen sowie

Aufbau- und Funk tionsprüfungen; die angewandten Verfahren zur Auswahl der risikoo-

rien tierten Prüfungshandlungen basieren auf einer bewussten Auswahl bzw. zum Teil

auf ma thematisch statistischen Verfahren.
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Die Prüfungsstrategie des risikoorientierten Prüfungsansatzes hat zu folgenden Schwer-

punkten des Prü fungsprogramms geführt:

· Eröffnungsbilanzsalden

· Zu- und Abgänge im Anlagevermögen sowie die dazu korrespondierenden Son-

derposten

· wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen der Ergebnisrechnung; insbeson-

dere im Bereich des außerordentlichen Ergebnisses

· Rückstellungen

· Forderungen und Verbindlichkeiten einschließlich der Wertberichtigung

· weitere Einzelsachverhalte mit wesentlichen Auswirkungen auf die Vermö gens-,

Finanz- und Ertragslage

Art, Umfang und zeitlicher Ablauf der einzelnen Prüfungshandlungen sowie der Einsatz

der Mitarbeiter wurden im Hinblick auf diese Prüfungsschwer punkte unter Berücksichti-

gung der Risi koeinschätzung sowie der Wesentlichkeit be stimmt.

Insbesondere wurden folgende Prüfungshandlungen durchgeführt bzw. folgende Prü-

fungsergebnisse und Ar beiten Dritter verwendet:

· Die Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegen-

stän de ist auf Grundlage der vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport

bekannt gege benen Abschreibungstabelle unter Berücksichtigung der tatsächlichen

örtlichen Verhältnis se erstellt worden. Die Rechnungsprüfung hat sich davon über-

zeugt, dass die Be stim mung der Nut zungsdauer so vorgenommen wurde, dass eine

Stetigkeit für künf tige Festle gungen von Abschreibungen gewährleistet wird.

· Saldenbestätigungen von Kreditinstituten sind aufgrund der Zeithistorie nicht einge-

holt worden. Die Rechnungsprüfung überzeugte sich anhand der Vertragsunterlagen

und der Kontoauszüge von der Ordnungsmäßigkeit.
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· Die Rückstellungen sind durch Befragung der Mitarbeiter und der Verwal tungs lei tung

ins besondere hinsichtlich der Pflichtrückstellungen nach § 39 Absatz 1 GemH VO auf

Voll ständigkeit untersucht worden. Die zutreffende Ermittlung der Rück stel lungshö-

he ist durch eine stichprobenhafte Prüfung der Berechnungen und eine kriti sche Be-

ur tei lung der vorge nommenen Schätzungen geprüft worden.

· Zur Prüfung der Pensionsrückstellungen liegt der Rechnungs prüfung ein ver siche-

rungs ma the mati sches Gutachten der Versorgungskasse für die Beamten der Ge-

meinden und Gemein deverbände in Darmstadt vor. Der Berech nung liegt gemäß §

41 Absatz 6 GemHVO die An wen dung des Teil wertver fahrens (§ 6a Ab satz 3 EStG)

mit einem Rech nungs zinsfuß von 6 % zu Grunde. Wir weisen darauf hin, dass sich

bei Berech nung der Rückstellung nach § 253 Absatz 2 HGB unter Zu grun delegung

des von der Deutschen Bundesbank be kannt ge gebe nen Abzinsungs sat zes ein hö-

herer Rück stellungswert ergeben würde.

· Von der zutreffenden Bilanzierung der Forderungen und sonstigen Vermögens ge-

gen stän de sowie der Verbindlichkeiten haben wir uns durch analytische Prü fungen

so wie Stich pro ben überzeugt. Die bewusste Stichprobenauswahl erfolg te nach We-

sent lichkeits gesichtspunkten. Die Werthaltigkeit der Forderungen wur de insbeson-

dere durch ei ne Ana lyse der Altersstruktur geprüft. Auf die Einholung von Saldenbe-

stäti gungen wurde auf Grund der Debitorenstruktur (viele Privatpersonen) und der

Zeit his torie verzichtet.

· Die Prüfung der Finanzrechnung erfolgt hinsichtlich Plausibilität und Abstimmung mit

den flüssigen Mitteln.

· Die Prüfung der Haushaltswirtschaft orientiert sich an der IDR-Richtlinie L-720.

· Bei prüfungsrelevanten Sachverhalten werden Verträge und andere begründende

Un terla gen vor Ort eingesehen.
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Die Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere

Grundlage für das Prü fungsurteil bildet.

Ausgangspunkt der Prüfung war der durch den Fachbereich Revision des Kreises

Groß-Gerau geprüfte und un ter dem Da tum vom 2. Februar 2017 mit dem unein ge-

schränk ten Be stäti gungsver merk ver sehene Jahresab schluss der Stadt zum

31. Dezember 2011.
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D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

D.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

D.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Nach den Prüfungsfeststellungen gewährleistet der auf Grundlage des KVKR-Konten-

rah mens erstellte und im Be richts jahr angewandte Kontenplan ei ne kla re und übersicht-

liche Ordnung des Bu chungs stoffes.

Die Geschäftsvorfälle wurden vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst. Die Bele-

ge wurden ordnungs gemäß angewiesen, ausreichend erläutert und übersichtlich abge-

legt. Die Zahlen der Vorjahresbilanz wur den richtig im Berichtsjahr vorgetragen. Der

Jahresab schluss wurde aus der Buchführung zutreffend entwi ckelt und von der Stadt

aufge stellt.

Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem gewährleistet eine vollständige,

richtige und zeitna he Erfassung, Verarbeitung und Aufzeichnung der Daten der Rech-

nungslegung.

Die Bestandsnachweise der Vermögensgegenstände, des Kapitals, der Schulden, der

Rückstellun gen, der Sonderpo sten, der Bilanzierungshilfen und der Rechnungsabgren-

zungsposten sind er bracht.

Bei der Prüfung wurden keine Sachverhalte festgestellt, die dagegen sprechen, dass

die von der Stadt ge troffenen or gani satorischen und technischen Maßnahmen geeignet

sind, die Si cherheit der rech nungsle gungsrelev anten Da ten und IT Systeme zu gewähr-

lei sten.
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Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach der Feststel-

lung der Rechnungsprüfung den gesetzli chen Vorschriften, den sie ergänzenden Sat-

zun gen und den sonsti gen ortsrechtlichen Bestim mungen. Die aus den weiteren geprüf-

ten Unterlagen ent nom menen Informationen führen zu einer ord nungsgemäßen Ab bil-

dung in Buchführung und Jahresabschluss.

D.1.2 Ausführungen des Haushaltsplanes

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Folgende Daten sind Grundlage der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2012:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2012

Verabschiedung durch die Stadtverordnetenversammlung 7. Dezember 2011

öffentliche Bekanntmachung 1. Februar 2012

Genehmigung Aufsichtsbehörde 19. Januar 2012

Ergebnishaushalt  -1.708.129 €

Finanzhaushalt  -4.214.382 €

Nachtrag zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2012

Für das Haushaltsjahr 2012 ist kein Nachtrag beschlossen worden.

Gemäß § 114d i. V. m. § 97 HGO ist die von der Ge meindervertretung beschlossene

Haushaltssatzung mit ihren Anlagen der Auf sichtsbehörde vorzulegen. Die Vorlage soll

spätestens einen Monat vor Beginn des Haus haltsjahres erfolgen. Die Beschlussfas-

sung zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2012 erfolgte nicht fristgerecht.
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Haushaltsüberwachung gem. § 26 und 27 GemHVO

Die Forderungen sollen gem. § 26 GemHVO ordnungsgemäß überwacht werden. Die

Ein zah lungen sollen rechtzeitig veranlasst werden. Die im Haushaltsjahr notwendigen

Aus zah lun gen sollen zu den Fäl ligkeitstagen geleistet werden. Die Inanspruchnahme

von Haus halts mit teln soll, wie nach § 27 GemHVO auf gegeben, überwacht werden.

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung haben sich keine Feststellungen ergeben,

dass nicht gemäß § 26 und 27 GemHVO verfahren wurde.

Berichtspflichten gem. § 28 GemHVO

periodische Berichtspflicht § 28 Abs. 1 GemHVO:

Die Stadtverordnetenversammlung ist mehrmals jährlich über den Stand des Haus halts-

voll zugs zu un ter rich ten. 

Für 2012 konnte im Rahmen der Prüfung nur ein unterjähriger Bericht vorgelegt wer-

den. Ein zweit er Bericht wurde im Folgejahr erstellt.
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Haushaltsüberschreitungen
Die Stadt Gernsheim fasst Produkte, deren Produktziffern den bundesstaatlichen Vor-

ga ben folgen, zu Teilhaushalten zusammen (§ 4 GemHVO). Jeder Teilhaushalt bildet

einen Produktbereich.

Im Berichtsjahr 2012 ergaben sich folgende Über- bzw. Unterschreitungen in den ein-

zel nen Teilhaushalten:

t
Budge

Teilergebnishaushalt Ansatz Ist 2012 Abweichung
€ € € %

0
Gremien
Bürgermeister, Städtische

-728.165 -544.105 -184.060 25,28

1 Hauptverwaltung -4.354.037 -3.959.446 -394.591 9,06
  Zentrale Verwaltung -595.435 -501.469 -93.966 15,78
  Ordnungsamt -798.412 -864.636 66.223 -8,29
  Standesamt -123.001 -97.517 -25.484 20,72
  Kulturamt -603.522 -519.476 -84.046 13,93

Jugendförderung, Senioren
  Soziales, Kinder- und

-2.233.667 -1.976.348 -257.319 11,52

2 Finanzverwaltung -538.091 -457.629 -80.462 14,95
  Finanzmanagement -266.307 -210.759 -55.548 20,86
  Stadtkasse -201.250 -211.362 10.112 -5,02
  Steueramt -37.416 -35.508 -1.908 5,10
  Abfallentsorgung -33.118 0 -33.118 100,00

3 Bauverwaltung -3.243.174 -2.153.033 -1.090.141 33,61
  Technisches Hochbauamt -1.504.505 -992.872 -511.633 34,01

  Betriebe-
  Technisches Tiefbauamt -

-1.204.433 -1.481.622 277.188 -23,01

  Liegenschaftsverwaltung
  Bau- und

-534.236 321.461 -855.697 160,17

5 Allgemeine Finanzwirtschaft 7.155.338 3.859.020 3.296.318 46,07

Gesamt -1.708.129 -3.255.194 1.547.065 -90,57
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Das Produkt 11103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV) wurde im

Laufe des Jahres 2012 vom Budget 1 in das Budget 0 überführt. In der vorstehenden

An sicht wur den daher die Haushaltsansätze entsprechend angepasst. Weiter ergab

sich durch die manuelle Veränderung der Istzahlen eine Diffe renz von 137.637,89 €

zwi schen dem Budget und der Summe der einzelnen Produkte. Die Abweichung wurde

in der Darstellung bereinigt.

Bezeichung Ansatz Ist 2012 Abweichung
€ € € %

ordentliche Erträge 23.586.674 22.179.141 -1.407.533 -5,97%

/Versorgungsaufwendungen
Personal-

-5.910.138 -5.289.160 620.978 -10,51%

Dienstleistungen
Aufwendungen für Sach- und

-7.371.305 -6.528.651 842.654 -11,43%
Abschreibungen -2.161.137 -2.389.584 -228.447 10,57%

Zuschüsse
Aufw. für Zuweisungen und

-1.367.743 -1.329.682 38.061 -2,78%
Steueraufwendungen -8.113.831 -10.225.878 -2.112.047 26,03%
Sonstige ordentliche Aufwendungen -92.837 -72.578 20.259 -21,82%
Finanzergebnis -277.812 -206.257 71.555 -25,76%
außerordentliches Ergebnis 0 607.456 607.456 100,00%

Gesamt -1.708.129 -3.255.194 1.547.065 -90,57%

Die wesentlichen Abweichungen befinden sich in den ordentlichen Erträgen

(- T€ 1.407,5) so wie den Steueraufwendungen (- T€ 2.112,0). Die niedrigeren ordentli-

chen Er trä ge ent fielen im Wesentlichen auf die Gewerbesteuer, weil für an ge kün dig te

Ge wer be steu er rück zah lun gen ei ne Rück stel lung in Hö he von 4.839.799 € gebildet wur-

de. Durch die Rückstellungsbildung wurden die Steuern und steuerähnlichen Erträge

verrin gert. Die Abweichung bei den Steueraufwendungen reultiert insbesondere aus der

ent sprechen den Anpassung der Gewerbesteuerumlage.
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Haushaltssicherungskonzept

Die Stadt Gernsheim hatte für 2012 kein Haushaltsicherungskonzept gem § 92a HGO

zu erstellen.

Kreditermächtigungen 

Die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssatzung sieht Kre-

dit auf nahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men i.H.v. 300.000 €

vor. 

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen betrugen zu Be ginn des Wirt schaftsjahres

2012 10.709.265 € und zum 31.12.2012 9.960.146 €.

Die Ermächtigung zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten wurde gemäß Haushalts-

plan 2012 auf 5.000.000 € festgesetzt. Die Ermächtigung wurde ein ge hal ten. Die Li qui-

dität war gesichert.

Verpflichtungsermächtigungen

Zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investionen und Investionsförde-

rungsmaßnahmen wurden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Übertragung von Haushaltsermächtigungen

Aus dem Jahr 2012 wurden gemäß Be schluss des Ma gi strats vom 29. Mai 2013 Haus-

halts ausgabereste aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 178.872,79 € und aus dem

Fi nanzhaushalt in Höhe von 5.602.754,77 € in das Folge jahr übertragen.
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D.1.3 Jahresabschluss

Die Vermögensrechnung (Bilanz), die Ergebnisrechnung sowie die Finanzrechnung sind

den gesetzlichen Vor schriften entsprechend gegliedert. Die Ver mö gensgegenstände

und die Schulden sowie das Kapital, die Son derpo sten, die Bi lan zie rungshilfen und die

Rechnungsabgrenzungs posten wurden nach den gesetz li chen Be stim mungen so wie

den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt und be wertet, für er kenn-

bare Risi ken wurden Rückstellungen in ausreichendem Maße gebil det.

Die allgemeinen Grundsätze für die Gliederung der aufeinanderfolgenden Ergebnis-,

Ver mögens- und Finanzrechnungen wurde beibehalten. Abweichungen wegen be son-

de rer Umstände sind im Anhang angege ben und begründet.

Die Stadt hat gemäß § 14 GemHVO zur Verwaltungssteuerung und für die Beurtei lung

der Wirt schaft lich keit und Leis tungs fähig keit eine Kosten- und Leistungsrech nung (in

Form ei ner Voll-/Teilkostenrechnung) auf ge baut. Die Ergeb nisse der Kosten- und Leis-

tungsrech nung sind als interne Leis tungsbeziehungen in den Teil er geb nis rech nungen

ge sondert ausge wiesen.

Der Anhang enthält gem. § 50 GemHVO die notwendigen Erläuterungen der Vermö-

gens rechnung (Bilanz), der Ergebnis rechnung und der Finanzrechnung, insbesondere

die von der Stadt angewandten Bilan zie rungs- und Be wer tungs grundsät ze, sowie die

sonsti gen Pflichtangaben.

Die Rechnungsprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass der Jah resabschluss zum

31. Dezember 2012 ord nungsgemäß aus der Buch füh rung und den weiteren geprüften

Un ter lagen abgeleitet wor den ist und den ge setzlichen Vorschriften entspricht.
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D.1.4 Rechenschaftsbericht

Der vom Magistrat aufgestellte und von der Stadtverordnetenversammlung bestätigte

Re chen schafts be richt ist die sem Be richt als Anla ge V bei ge fügt.

Der Rechenschaftsbericht entspricht nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnis-

sen den gesetzli chen Vorschrif ten.

Die Prüfung ergab, dass der Rechenschaftsbericht

· mit dem Jahresabschluss sowie den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in

Einklang steht,

· insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt,

· die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellt sowie

· alle weiteren nach § 51 GemHVO erforderlichen Angaben und Erläuterungen ent-

hält.

Bedeutsame produktorientierte Ziele und Kennzahlen nach § 10 Abs. 3 GemHVO wur-

den in den Rechenschaftsbericht nicht einbezogen und erläutert.

Der Rechnungsprüfung sind keine weiteren nach Schluss des Haushaltsjahres einge-

trete nen Vor gänge von beson derer Be deu tung bekannt ge worden, über die zu be rich-

ten wä re.
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D.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

D.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-

mä ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-

mö gens-, Finanz- und Ertragslage.

D.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die folgenden wesentlichen Bewertungsgrundlagen, die im Haushaltsjahr ausgeübten

Bi lanzierungs- und Be wertungswahlrechte, die folgenden wesentlichen wertbestimmen-

den Faktoren (Einfluss von wertbestimmen den Parametern auf die wesentlichen Bewer-

tungs grundlagen sowie die Annahmen und Ausübung von Er messensentscheidungen)

sind im Hinblick auf die Beurteilung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses beson-

ders zu er wähnen:

Die Erleichterungsvorschriften des Beschleunigungserlasses des Hessischen Ministe-

rium des Innern und für Sport hinsichtlich der Aufstellung und Prüfung von doppischen

Jahresabschlüssen für die Haushaltsjahre bis einschließlich 2015 wurden angewendet.

Im Übrigen verweisen wir auf die Angaben im Anhang (Anlage IV).

D.2.3 Änderungen in den Bewertungsgrundlagen

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverän-

dert angewandt.



   
Bericht über die Prüfung des Jahresab schlusses zum 31. Dezember 2012 - 21 -

D.2.4 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Im Berichtsjahr waren keine sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen

Aus wirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses zu verzeichnen.

D.2.5 Aufgliederungen und Erläuterungen

Von Aufgliederungen und Erläuterungen wurde an dieser Stelle abgesehen, da sie nicht

zum Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses erforderlich sind.
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D.3 Analyse der Vermögens- und Ertragslage

D.3.1 Vermögenslage

In der folgenden Vermögensübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2012 nach

wirt schaftli chen und fi nan ziellen Ge sichtspunkten zusammengefasst und den ent spre-

chenden Posten der Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2011 gegenübergestellt:

31.12.2012 31.12.2011 Veränderung
T€ % T€ % T€ %

A K T I V A

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände 261,9 0,3 180,4 0,2 81,5 45,1
Sachanlagen 67.590,0 79,6 67.691,9 82,8 -101,9 -0,2
Finanzanlagen 1.094,8 1,3 1.115,8 1,4 -20,9 -1,9

68.946,8 81,2 68.988,2 84,4 -41,4 -0,1

Umlaufvermögen

Vorräte 217,1 0,3 206,6 0,3 10,4 5,0

Vermögensgegenstände
Forderungen und sonstige

5.221,4 6,1 4.011,0 4,9 1.210,4 30,2
Flüssige Mittel 10.120,0 11,9 8.050,3 9,8 2.069,6 25,7

15.558,4 18,3 12.268,0 15,0 3.290,4 26,8

Rechnungsabgrenzungsposten 439,4 0,5 480,6 0,6 -41,2 -8,6

Gesamtvermögen 84.944,7 100,0 81.736,8 100,0 3.207,9 3,9

Die Analyse der Vermögensstruktur zeigt, dass die Stadt anlageintensiv ist. Das Anla-

ge ver mö gen beträgt zum Bilanzstichtag T€ 68.946,8. Dies entspricht 81,2 Pro zent des

Ge samt ver mö gens. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Anlagevermögen um

T€ 41,4 ver rin gert. Die Abschreibungen und Abgänge überstiegen im Berichtsjahr die

Neuinves titio nen.

Das Um lauf ver mö gen be trägt 18,3 Pro zent des Ge samt ver mö gens und hat sich im Ver-

gleich zum Vor jahr um T€ 3.290,4 erhöht. Dies ist insbesondere auf den An stieg der

Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände (+ T€ 1.210,4) sowie der flüssi gen

Mit tel zu rückzufüh ren (+T€ 2.069,6). Das Ge samt ver mö gen hat sich um ins ge samt

T€ 3.207,9 erhöht.
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31.12.2012 31.12.2011 Veränderung
T€ % T€ % T€ %

P A S S I V A

Eigenkapital

Nettoposition 40.516,7 47,7 40.516,7 49,6 0,0 0,0
Rücklagen 5.975,7 7,0 5.975,7 7,3 0,0 0,0
Ergebnisverwendung 2.183,4 2,6 2.012,8 2,5 170,6 8,5
Jahresfehlbetrag / -überschuss -3.255,2 -3,8 170,6 0,2 -3.425,8 -2.007,9

45.420,5 53,5 48.675,7 59,6 -3.255,2 -6,7

Sonderposten 13.375,3 15,7 13.504,3 16,5 -129,1 -1,0

Fremdkapital
Rückstellungen 13.743,0 16,2 6.937,7 8,5 6.805,3 98,1

Kreditaufnahmen
Verbindlichkeiten aus

9.960,1 11,7 10.709,3 13,1 -749,1 -7,0
Verbindlichkeiten aus Zuschüssen 2,5 0,0 61,4 0,1 -58,9 -95,9

und Leistungen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen

543,3 0,6 463,5 0,6 79,8 17,2

steuerähnlichen Abgaben
Verbindlichkeiten aus Steuern und

239,1 0,3 0,9 0,0 238,2 27.003,2
sonstige Verbindlichkeiten 1.008,4 1,2 749,4 0,9 259,0 34,6

11.753,5 13,8 11.984,5 14,7 -231,0 -1,9

Rechnungsabgrenzungsposten 652,4 0,8 634,5 0,8 17,8 2,8

Gesamtkapital 84.944,7 100,0 81.736,8 100,0 3.207,9 3,9

Die Analyse der Kapitalstruktur zeigt, dass das Eigenkapital durch den Jahresfehlbetrag

(-T€ 3.255,2) gesunken ist. 

Beim Fremdkapital haben sich im Wesentlichen die Rückstellungen (+ T€ 6.805,3) er-

höht. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der Rückstellungen für

den kom munalen Finanzausgleich und die Gewerbesteuer. Dagegen gingen die Ver-

bind lich kei ten aus Kre dit aufnah men infolge der Darle henstil gun gen um T€ 749,1 zu-

rück.
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Die Vermögenslage soll im Folgenden anhand von Kennzahlen zur Vermögens- und

Kapi talstruktur sowie durch Kennzahlen zur Finanz- und Liquiditätsstruktur dargestellt

werden.

2012 2011

Kennzahlen zur Vermögens- und
Kapitalstruktur

Anlagevermögen x 100
Gesamtvermögen

Anlagenintensität in % 81,17 84,40

Eigenkapital x 100
Gesamtkapital

Eigenkapitalanteil in % 53,47 59,55

empfangene Ertragszuschüsse x 100
Gesamtkapital

Sonderpostenanteil in % 15,75 16,52

Fremdkapital x 100
Gesamtkapital

Fremdkapitalanteil in % 30,78 23,93

Die Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur zeigen Folgendes:

1. Die Anlagenintensität der Stadt Gernsheim (81,17 %) hat sich verringert, da das

Ge samt ver mö gen um T€ 3.207,9 gestiegen ist, während das An lage ver mö gen um

T€ 41,4 gesunken ist.

2. Der Eigenkapitalanteil der Stadt Gernsheim sank von 59,55 % im Jahr 2011 auf

53,47% im Be richtsjahr 2012.

3. Der Fremdkapitalanteil beträgt 30,78% und stieg im Vergleich zum Vor jahr um 6,86

Pro zent punkte. 
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2012 2011

Kennzahlen zur Finanz- und
Liquiditätsstruktur

Eigenkapital x 100
Anlagevermögen

Anlagendeckung I in % 65,88 70,56

(Eigenkapital + empfangene
Ertragszuschüsse) x 100
Anlagevermögen

Anlagendeckung II in % 85,28 90,13

Fremdkapital ./. Flüssige Mittel

Nettoverschuldung in T€ 16.029 11.506

Flüssige Mittel x 100
kurzfristiges Fremdkapital

Liquidität 1. Grades in % 89,88 209,66

Flüssige Mittel + Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände x 100
kurzfristiges Fremdkapital

Liquidität 2. Grades in % 136,25 314,12

Die Kennzahlen zur Finanz- und Liquiditätsstruktur zeigen Folgendes:

1. Die Anlagendeckung gibt Auskunft darüber, inwieweit langfristiges Vermögen durch

lang fristiges Kapital finan ziert ist. Der Anlagendeckungsgrad durch Eigenkapital

liegt bei 65,88% gegenüber 70,56% in 2011. Der Anlagende ckungsgrad II, bei dem

ne ben dem Ei gen kapital auch die emp fangenen Zu schüsse be rücksichtigt wer den,

ist gesunken und be trägt 85,28%.
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2. Die Nettoverschuldung (Verbindlichkeiten ./. flüssige Mittel) der Stadt liegt bei

T€ 16.029 und hat sich im Vergleich zu 2011 erhöht. Dies resultiert ins be son dere

dar aus, dass das Fremdkapital stär ker gestiegen ist als die flüssigen Mittel.

3. Die Liquiditätsentwicklung der Stadt Gernsheim zeigt, dass die kurz fris ti gen Ver-

bind lich kei ten durch die liquiden Mittel zu 89,88% gedeckt werden. Die Kenn zahl

„Liquidität 2. Gra des“, bei der zu sätz lich kurz fristi ge For de run gen be rück sichtigt

werden, liegt 2012 bei 136,25% und hat sich ge gen über dem Vorjahr ebenfalls ver-

rin gert.
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D.3.2 Ertragslage

Die aus der Ergebnisrechnung abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgs rech nun gen

der bei den Geschäftsjahre 2012 und 2011 zeigt folgendes Bild der Er tragslage und ihrer

Ver änderungen:

2012 2011 Veränderung
T€ % T€ % T€ %

Ordentliche Erträge
Leistungsentgelte 6.845,4 30,9 6.465,8 35,2 379,5 5,9
Steuern und steuerähnliche Erträge 12.510,9 56,4 8.597,3 46,8 3.913,6 45,5

Zuschüssen
Erträge aus Zuweisungen und

501,3 2,3 551,4 3,0 -50,1 -9,1
Erträge Auflösung Sonderposten 916,8 4,1 797,9 4,3 118,9 14,9
sonstige Erträge 1.404,8 6,3 1.959,7 10,7 -554,9 -28,3

22.179,1 100,0 18.372,1 100,0 3.807,0 20,7

Ordentliche Aufwendungen

dungen
Personal- und Versorgungsaufwen-

5.289,2 23,8 5.834,0 31,8 -544,8 -9,3

Dienstleistungen
Aufwendungen für Sach- und

6.528,7 29,4 6.475,2 35,2 53,5 0,8
Abschreibungen 2.389,6 10,8 2.215,1 12,1 174,5 7,9
Steueraufwendungen 10.225,9 46,1 5.891,0 32,1 4.334,9 73,6
sonstige Aufwendungen 1.402,3 6,3 1.427,4 7,8 -25,1 -1,8

25.835,5 116,5 21.842,7 118,9 3.992,9 18,3

Verwaltungsergebnis -3.656,4 -16,5 -3.470,5 -18,9 -185,9 5,4

Finanzergebnis -206,3 -0,9 -899,3 -4,9 693,0 -77,1

Außerordentliches Ergebnis 607,5 2,7 4.540,4 24,7 -3.933,0 -86,6

Jahresfehlbetrag / -überschuss -3.255,2 -14,7 170,6 0,9 -3.425,8 -2.007,9

Die Darstellung der Entwicklung der Ertragslage der Stadt durch die Gegenüber stel lung

der wesentlichen Zahlen der Ergebnisrechnung macht deutlich, dass sich das Jahreser-

geb nis der Stadt im Ver gleich zum Vorjahr um T€ 3.425,8 verringert hat. Grund hierfür

ist ins besondere, dass das außerordentliche Ergebnis um T€ 3.933,0 gesunken ist. Hier

wur den im Vorjahr insbesondere Er lö se aus dem Ver kauf  von Grundstü cken in der

Wohn anlage "Konrad-Adenauer-Ring" in Höhe von T€ 4.522 ausgewiesen.



   
Bericht über die Prüfung des Jahresab schlusses zum 31. Dezember 2012 - 28 -

Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen haben sich dagegen fast gleichermaßen

er höht. Gestiegenen or dent li chen Er trä gen (+T€ 3.807,0) ste hen ebenfalls gestiegene

or dent li che Auf wen dungen (+T€ 3.992,9) ge gen über, so dass sich im Ver gleich zum

Vor jahr ein leicht gesunkenes Verwaltungsergebnis ergibt (-T€ 185,9). Das Fi nanz er-

geb nis ver besserte sich um T€ 693,0.
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E. PRÜFUNGSERGEBNIS

Die Rechnungsprüfung hat den Jahresabschluss - bestehend aus Vermögensrechnung

(Bilanz), Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Anhang - so wie den Re chen schafts-

be richt der Stadt für das Haus haltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012 ge prüft.

In die Prü fung wur de die Buchfüh rung einbe zo gen. Die Aufstellung die ser Un ter la gen

nach den ge meinde recht li chen Vor schrif ten des Lan des Hes sen liegt in der Ver ant-

wortung des Ma gistrats der Stadt. Die Auf gabe der Rech nungs prüfung ist es, auf der

Grund lage der durch ge führ ten Prü fung ei ne Be ur tei lung über den Jahres ab schluss un-

ter Ein be zie hung der Buch füh rung ab zuge ben.

Die Jahresabschlussprüfung wurde nach § 128 Abs. 1 HGO und in Anlehnung der vom

In stitut der Rechnungsprüfer (IDR) herausgegebenen Prüfungsleitlinien vorgenom men.

Da nach ist die Prü fung so zu planen und durchzu führen, dass Un richtigkeiten und Ver-

stöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jah resabschluss unter Beachtung der

Grund sätze ord nungs mäßi ger Buch führung vermittelten Bil des der Vermögens-, Finanz-

und Er tragslage we sentlich auswir ken, mit hinrei chender Sicher heit er kannt werden. Bei

der Festle gung der Prüfungshandlungen werden die Kennt nisse über die Tätigkeit und

über das wirt schaftli che und rechtliche Umfeld der Stadt sowie die Er war tun gen über

mög liche Fehler be rück sichtigt. Im Rahmen der Prü fung wer den die Wirksam keit des

rech nungs le gungsbe zogenen in ternen Kontroll systems so wie Nachwei se für die Anga-

ben in Inventar, Über sicht über ört lich fest gelegte Rest nut zungs dauern der Ver mö-

gensgegen stände, Buch füh rung und Jahresabschluss über wie gend auf der Basis von

Stichproben beur teilt. Die Prü fung umfasst die Beurteilung der an gewandten Bi lan-

zierungsgrundsätze und der we sentli chen Einschätzungen des Magistrats der Stadt so-

wie die Wür di gung der Ge samt dar stel lung des Jah resab schlusses. Die Rech nungs-

prüfung ist der Auf fas sung, dass die Prü fung eine hin rei chend si che re Grund lage für die

Beur tei lung bildet.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
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Nach der Beurteilung der Rechnungsprüfung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen

Erkenntnis se ent spricht der Jahresab schluss nebst Anhang den gesetzlichen Vor schrif-

ten und ver mittelt unter Be achtung der Grundsätze ord nungsmä ßiger Buchfüh rung ein

den tat sächli chen Verhält nissen entsprechen des Bild der Ver mögens-, Fi nanz- und Er-

tragsla ge der Stadt.

 

Idstein, den 1. April 2021

 Torsten Weimar Johannes Sturm
 Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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